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Anlage 1 zu § 3 Abs. 5 
 

 
 

Recht auf Beratung und Beschwerde 
 

Wenn Sie Beratung brauchen oder Beschwerden haben, können Sie sich an den  
 

 Heimleiter Herrn Friedemann Albrecht wenden. Herr Albrecht ist zu erreichen un-
ter folgender Tel. Nr.:  07232/7978150. 

 Selbstverständlich haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Beratungswünsche und 
Beschwerden unmittelbar an den Träger der Einrichtung zu richten. Dieser ist un-
ter folgender Anschrift zu erreichen:               
Gemeinde Remchingen, 75196 Remchingen, 07232/7979-0. 

 Sie können Ihre Beratungswünsche oder Beschwerden auch an den Heimbeirat 
richten. Die Vorsitzende ist zurzeit Frau Maria Stapf. Sie ist zu erreichen im Zim-
mer Nr. 371. 

 Nachfolgend sind einige Anschriften und Telefonnummern von Institutionen auf-
geführt, an die Sie sich auch wenden können: 

1.  Zuständiger Spitzenverband: 

 Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG),  

 Birkenwaldstraße 151, 70191 Stuttgart, Telefon: 0711 257770 

2.  a) Zuständige Heimaufsicht: 

 Landratsamt Enzkreis, Heimaufsicht, Bahnhofstraße 28, 75172 Pforzheim,       
Tel.: 07231/3089793, Fax: 07231/3089735 

  b) Beschwerdestelle der Arbeitsgemeinschaft nach § 21 LHeimG: 

 wie unter 2a, Herr Krohmer  

3.  Zuständiger Sozialhilfeträger: 

 Landratsamt Enzkreis, Sozialamt-Heimhilfe, Postfach 10 10 80, 
75110 Pforzheim, Telefon: 07231/308-0       

4.  Anschrift der örtlichen Verbraucherberatung: 

 ----------------------------------------------------------- 

 Name, Anschrift und Telefon/Fax-Nr. 

5.  Anschrift der Kranken- und Pflegekasse des Bewohners: 

 ....................................................................................................................... 

 Name, Anschrift und Telefon/Fax-Nr. 
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Anlage 2 zu § 6 Abs. 2 
 

 
Auszug aus dem Rahmenvertrag nach § 75 SGB XI 

für das Land Baden-Württemberg 
 
 

§ 1 
 

Inhalt der Pflegeleistungen 
 
(1) Inhalt der Pflegeleistungen sind die im Einzelfall erforderlichen Hilfen zur Unterstützung, 
zur teilweisen oder zur vollständigen Übernahme der Verrichtungen im Ablauf des täglichen 
Lebens oder zur Beaufsichtigung oder Anleitung mit dem Ziel der eigenständigen Übernahme 
dieser Verrichtungen. 2Die Hilfen sollen die Maßnahmen enthalten, die Pflegebedürftigkeit 
mindern sowie einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit und der Entstehung von Sekun-
därerkrankungen vorbeugen. Dabei ist der besondere Pflege- und Betreuungsbedarf Pflege-
bedürftiger mit geistigen Behinderungen, psychischen Erkrankungen, demenzbedingten Fä-
higkeitsstörungen und anderen Leiden des Nervensystems zu beachten. 
 
(2) 1Die Durchführung und Organisation der Pflege richtet sich nach dem allgemeinen Stand 
der medizinisch-pflegerischen Erkenntnisse. Die Pflegeleistungen sind in Form der aktivieren-
den Pflege unter Beachtung der Leistungs- und Qualitätsvereinbarung nach § 80 a SGB XI 
sowie der Maßstäbe und Grundsätze zur Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität 
nach § 80 SGB XI zu erbringen. 
 
(3) Zu den allgemeinen Pflegeleistungen gehören im Rahmen des durch § 29 Abs. 1 SGB XI 
vorgegebenen Leistungsumfangs je nach Einzelfall folgende Hilfen: 
 
 
a)  Hilfen bei der Körperpflege 
 
Ziele der Körperpflege 
 
Die körperliche Pflege orientiert sich an den persönlichen Gewohnheiten des Pflegebedürfti-
gen. Die Intimsphäre ist zu schützen. Die Pflegekraft unterstützt den selbstverständlichen Um-
gang mit dem Thema Ausscheiden / Ausscheidungen. 
Die Körperpflege umfasst: 

 das Waschen, Duschen und Baden; 
dies beinhaltet gegebenenfalls auch den Einsatz von Hilfsmitteln, den Transport zur 
Waschgelegenheit, das Schneiden von Fingernägeln, das Haarewaschen und -trocknen, 
Hautpflege, Pneumonie- und Dekubitusprophylaxe sowie bei Bedarf Kontaktherstellung für 
Fußpflege und zum/zur Friseur/in, 

 die Zahnpflege; 
diese umfasst insbesondere das Zähneputzen, die Prothesenversorgung, die Mundhygie-
ne, Soor- und Parotitisprophylaxe, 

 das Kämmen einschließlich Herrichten der Tagesfrisur; 
    das Rasieren einschließlich der Gesichtspflege; 

 Darm- oder Blasenentleerung; 
einschließlich der Pflege bei der Katheter- und Urinalversorgung sowie Pflege bei der phy-
siologischen Blasen- und Darmentleerung, Kontinenztraining, Obstipationsprophylaxe, 
Teilwaschen einschließlich der Hautpflege, gegebenenfalls Wechseln der Wäsche. Bei 
Ausscheidungsproblemen regt die Pflegekraft eine ärztliche Abklärung an. 
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b) Hilfen bei der Ernährung  
 
Ziele der Ernährung 
Eine ausgewogene Ernährung einschließlich notwendiger Diätkost ist anzustreben. Der Pfle-
gebedürftige ist bei der Essens- und Getränkeauswahl sowie bei Problemen der Nahrungs-
aufnahme zu beraten. Zur selbständigen Nahrungsaufnahme ist der Einsatz von speziellen 
Hilfsmitteln zu fördern und zu ihrem Gebrauch anzuleiten. Bei Nahrungsverweigerung ist ein 
differenzierter Umgang mit den zugrunde liegenden Problemen erforderlich. 
 
Die Ernährung umfasst: 

 das mundgerechte Zubereiten der Nahrung sowie die Unterstützung bei der Aufnahme der 
Nahrung; hierzu gehören alle Tätigkeiten, die der unmittelbaren Vorbereitung dienen und 
die die Aufnahme von fester und flüssiger Nahrung ermöglichen, z. B. portionsgerechte 
Vorgabe, Umgang mit Besteck; 

 Hygienemaßnahmen wie z. B. Mundpflege, Händewaschen, Säubern/ Wechseln der Klei-
dung. 

 
c) Hilfen bei der Mobilität 
 
Ziele der Mobilität 
 
Ziel der Mobilität ist u. a. die Förderung der Beweglichkeit, der Abbau von überschießendem 
Bewegungsdrang sowie der Schutz vor Selbst- und Fremdgefährdung. Die Anwendung ange-
messener Hilfsmittel dient dem Ausgleich von Bewegungsdefiziten. 
Beim Aufstehen und Zubettgehen sind Schlafgewohnheiten und Ruhebedürfnisse angemes-
sen zu berücksichtigen und störende Einflüsse möglichst zu reduzieren oder zu beseitigen. 
 
Die Mobilität umfasst: 

 das Aufstehen und Zubettgehen sowie das Betten und Lagern; 
das Aufstehen und Zubettgehen beinhaltet auch Hilfestellung beim An- und Ablegen von 
Körperersatzstücken wie Prothesen. Das Betten und Lagern umfasst alle Maßnahmen, die 
dem Pflegebedürftigen das körper- und situationsgerechte Liegen und Sitzen ermöglichen, 
Sekundärerkrankungen wie Kontraktur vorbeugen und Selbständigkeit unterstützen. Dazu 
gehört auch der Gebrauch sachgerechter Lagerungshilfen und sonstiger Hilfsmittel, 

 das Gehen, Stehen, Treppensteigen; 
dazu gehört beispielsweise die Ermunterung und Hilfestellung bei bettlägerigen oder auf 
den Rollstuhl angewiesenen Pflegebedürftigen zum Aufstehen und sich bewegen, z. B. im 
Zimmer, in den Gemeinschaftsräumen und im Außengelände, 

 das Verlassen und Wiederaufsuchen der Pflegeeinrichtung; 
dabei sind solche Verrichtungen außerhalb des Pflegeheimes zu unterstützen, die für die 
Aufrechterhaltung der Lebensführung notwendig sind und das persönliche Erscheinen des 
Pflegebedürftigen erfordern (z. B. Organisieren und Planen des Zahnarztbesuches), 

 das An- und Auskleiden; 
dies umfasst auch ein An- und Ausziehtraining. 

 
d) Hilfen bei der persönlichen Lebensführung 
 
Ziel der Hilfe ist, dem Pflegebedürftigen trotz des durch die Pflegebedürftigkeit bedingten Hil-
febedarfs die Führung eines selbständigen und selbstbestimmten Lebens zu ermöglichen, das 
der Würde des Menschen entspricht. Dieser Hilfebedarf bei der persönlichen Lebensführung 
wird ausgeglichen, soweit dies nicht durch das soziale Umfeld geschehen kann, z. B. durch 
Angehörige und Betreuer. 
Ziel der Hilfen ist es insbesondere, Vereinsamung, Apathie, Depression und Immobilität zu 
vermeiden und dadurch einer Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit vorzubeugen bzw. die 
bestehende Pflegebedürftigkeit zu mindern. 
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In diesem Sinne dienen Hilfen bei der persönlichen Lebensführung der Orientierung zur Zeit, 
zum Ort und zur Person, zur Gestaltung des persönlichen Alltags und einem Leben in der 
Gemeinschaft, der Bewältigung von Lebenskrisen und der Begleitung Sterbender und ihrer 
Angehörigen sowie der Unterstützung bei der Erledigung persönlicher Angelegenheiten. 
 
e) Leistungen der sozialen Betreuung 
 
Das Ziel der sozialen Betreuung ist die Sicherung der persönlichen Lebensgestaltung im Pfle-
geheim, welche an der Erhaltung der Selbständigkeit des Pflegebedürftigen orientiert ist, sozi-
ale Integration anstrebt und die jeweiligen Aktivierungspotentiale ausschöpft. 
Hierzu zählen insbesondere die Beratung und Erhebung der Sozialanamnese zur Vorberei-
tung des Einzugs, Beratung in persönlichen Angelegenheiten, bei Behörden- und Ämterkon-
takten (z. B. Organisieren und Planen der Ämterbesuche). Ferner umfasst die soziale Betreu-
ung im Einzelfall die Koordination der Kontakte zu Angehörigen und gesetzlichen Betreuern, 
die gemeinwesenorientierte Vernetzung der Einrichtung, Koordinationsaufgaben zu korres-
pondierenden Diensten und Institutionen, die Begleitung ehrenamtlicher Helfer sowie die Er-
schließung wirtschaftlicher Hilfen. 
 
f) Leistungen der medizinischen Behandlungspflege 
 
aa) Die Behandlungspflege umfasst die nachfolgenden pflegerischen Hilfen zur Unterstüt-

zung der ärztlichen Behandlung (soweit nicht vom Arzt selbst erbracht): 
-  Verbandswechsel 
-  Injektionen 
-  Katheterwechsel, Blaseninstillation, Blasenspülung 
- Dekubitusbehandlung 
- Einlauf/Darmentleerung 
- spezielle Krankenbeobachtung und -überwachung (Messung von Körpertemperatur, 

Blutdruck, Puls, Blutzucker) 
- Einreibungen, Wickel 
- Medikamentenüberwachung und –verabreichung 
- Bronchialtoilette, Trachealkanülenpflege 
- Verabreichung von Sondenernährung bei liegender Sonde 
- Verabreichung von Infusionen bei liegendem Gefäßzugang 
 

bb) Die Maßnahmen der Behandlungspflege werden vom behandelnden Arzt schriftlich an-
geordnet und verantwortet. Der Arzt trägt einzeln die erforderlichen Maßnahmen sowie 
das Datum der Anordnung und sein Namenszeichen in die für den einzelnen Pflegebe-
dürftigen vom Pflegeheim geführte Pflegedokumentation ein. 

 
cc) Die Verantwortung für die Durchführung der ärztlich angeordneten Maßnahmen liegt 

beim Träger des Pflegeheims. 
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Anlage 3 zu § 8 Abs. 1 
__________________________________________________________ 

 

Verzeichnis der Zusatzleistungen 
 
 

Neben den vertraglich vereinbarten Regelleistungen kann der Bewohner nachfolgende 
Zusatzleistungen gegen gesondertes Entgelt auf Anforderung in Anspruch nehmen: 
 
Bereich allgemeine Pflegeleistungen: 
 
................................................................................. €/Std. 
................................................................................. €/Std. 
................................................................................. €/Std 
 
Bereich Unterkunft und Verpflegung: 
 
Bereitstellung eines Telefonanschlusses, Grundgebühr:  0,40 €/Tag + 0,10 €/Einheit 
 

Bereitstellung eines TV- Anschlusses (Kabel):                  2,00 €/Monat 
 

Kennzeichnung persönlicher Wäsche:                               0,30 €/pro Wäschestück 
 

Vorbereitung privater Geburtstagsfeiern:                           1,00 €/Gedeck 
 
................................................................................. €/Std. 
................................................................................. €/Std. 
................................................................................. €/Std. 
 
Diese Leistungen können von den Vertragsparteien fristlos gekündigt werden. 
 
 
Eine Anpassung der o. g. Entgelte ist möglich, wenn die zugrundeliegenden Personal- 
und Sachkosten der Einrichtung in nicht erheblichem Umfange steigen. Dem Bewoh-
ner wird mit Wirksamwerden der Entgeltanpassung das Recht zur fristlosen Kündi-
gung der Inanspruchnahme der Zusatzleistungen eingeräumt. 
 
 
 
 
................................................................             Remchingen,............................. 
Ort, Datum  
 
 
................................................................           ................................................. 
Bewohner, ggf. Bevollmächtigter/ Einrichtungsleitung 
Vertreter/Betreuer 
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Anlage 4 zu § 9 Abs. 9 
 

 

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA Lastschriftmandats 

 

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers: 

Altenpflegeheim -  EB Gemeinde Remchingen 

 
  

San Biagio Platani-Platz 1, 75196 Remchingen 

 
  

 
    

Gläubiger Identifikationsnummer: DE89ZZZ00000017767   

 
SEPA Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige die Gemeinde Remchingen, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Remchingen auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-
stattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut ver-

einbarten Bedingungen.  
 

Name und Anschrift des Zahlungspflichtigen: 
 
Name:                             _________________________________________ 
 
Straße Hausnummer:     _________________________________________ 
 
PLZ Ort:                         _________________________________________ 
 
Für Rückfragen (freiwillig)  

Telefon Nr. /  E-Mail: 

 
IBAN:              _____________________________________              

SWIFT BIC:    _____________________________________ 
 

Kontoinhaber (falls abweichend)     _____________________ 
  

 

Zahlungsart:     [ X ] wiederkehrende Zahlung                      [   ] einmalige Zahlung 
  

 
Monatliche Heimkostenabrechnung und Kleinrechnungen (Etiketten, Kabel usw.)  
 
 
  

 
 
 
 
 

______________________________                                  _______________________________________ 
 Ort, Datum                                                                             Unterschrift  (Kontoinhaber) 
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Anlage 5 zu § 9 Abs. 10 
__________________________________________________________ 

 

Auszug aus dem Rahmenvertrag nach § 75 SGB XI  

 

§ 23 
Vergütungsregelung bei Abwesenheit 

 
(1) Soweit der Pflegeplatz vorübergehend aufgrund eines Krankenhausaufenthalts 
des Pflegebedürftigen, eines Aufenthalts in einer stationären Rehabilitationseinrich-
tung oder wegen Urlaubs nicht in Anspruch genommen werden kann, ist der Pflege-
platz freizuhalten. Ist erkennbar, dass der Pflegebedürftige nicht mehr in die Pflege-
einrichtung zurückkehrt, wirkt das Pflegeheim auf eine unverzügliche Beendigung des 
Heimvertrags hin. 
 
(2) Die Pflegeeinrichtung informiert die Pflegekasse mit der Monatsabrechnung ihrer 
Pflegeleistungen über Dauer und Grund der vorübergehenden Abwesenheit des Pfle-
gebedürftigen. 
 
(3) Bei einer vorübergehenden Abwesenheit des Pflegebedürftigen aus Gründen nach 
Absatz 1, die länger als drei Tage andauert, ist der Pflegeeinrichtung vom ersten Tag 
ab, bei Urlaub für längstens 28 Tage je Jahr, bei Aufenthalt in einem Krankenhaus 
oder einer stationären Rehabilitationseinrichtung unbegrenzt, eine Vergütung von 75 
% des mit den Kostenträgern vereinbarten Pflegesatzes für die allgemeinen Pflege-
leistungen und des Entgelts für Unterkunft und Verpflegung zu zahlen. Weitergehen-
de Ansprüche können seitens der Pflegeeinrichtung gegenüber der Pflegekasse und 
dem Pflegebedürftigen nicht geltend gemacht werden. Ansprüche nach § 82 SGB XI 
bleiben unberührt. 
 
Protokollnotiz: Solange Pflegeheime nach Art. 49 a §§ 2 - 4 Pflege-
Versicherungsgesetz die Entgelte weiter berechnen, beträgt die Abwesenheitsvergü-
tung 75 % des geltenden Pflegesatzes. 
 
(4) Als Abwesenheit im Sinne dieser Regelung gilt nur die ganztägige Abwesenheit. 
 
(5) Bei Verlegung des Pflegebedürftigen in eine andere Pflegeeinrichtung wird der 
Entlassungstag nicht mitberechnet. 
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Anlage 6  

- Nicht besetzt - 
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Anlage 7 zu § 12 Abs. 2 
__________________________________________________________ 

Stand: 25.05.2018 

Anlage 7  

zum Heimvertrag für Bewohner in vollstationären Pflegeeinrichtungen  
 
 
Einwilligung in Datenverarbeitung und Entbindung von der Schweigepflicht 
 
 
Hiermit erkläre ich ........................... (Name des Bewohners), dass ich mit folgenden 
Datenverarbeitungen (Erhebung, Speicherung, Übermittlung) einverstanden bin und 
insoweit die Einrichtung und ihre Mitarbeiter jeweils auch von ihrer Schweigepflicht 
entbinde: 
 

1. Austausch von Pflege-und Betreuungsdaten und medizinischen Daten  
zwischen der Einrichtung und den behandelnden Ärzten und Therapeuten  

 
Ein wechselseitiger Informationsaustausch behandlungs- und pflegerelevanter 
Daten zwischen den medizinischen Behandlern des Bewohners und der Pflege-
einrichtung ist Voraussetzung für eine gute Versorgungsqualität. Fehlende Infor-
mationen können die Versorgungsqualität negativ beeinflussen und sogar zu ei-
ner ernsthaften Gefährdung der Gesundheit führen. Gegenstand dieses Informa-
tionsaustausches und der damit verbundenen Datenverarbeitung sind vor allem 
auch Gesundheitsdaten des Bewohners. Gesundheitsdaten sind besonders sen-
sible Daten.  
 
Die Datenverarbeitung ist dabei in folgenden Fällen bereits kraft Gesetz zulässig:  
 

- in Notfallsituationen  
- im Rahmen der von der Pflegeeinrichtung auf Anordnung des behandeln-

den Arztes zu erbringenden behandlungspflegerischer Maßnahmen.  
 

Für diejenigen Fälle, in denen dagegen eine Einwilligung des Bewohners er-
forderliche Voraussetzung für die Datenverarbeitung ist, wird folgendes erklärt: 
 
Ich bin einverstanden, dass  
 

 die Einrichtung die erforderlichen Pflege- und Betreuungsdaten zum Zwecke 
der medizinischen und therapeutischen Versorgung an die behandelnden 
Ärzte und Therapeuten übermittelt und 
 

 die behandelnden Ärzte und Therapeuten die für die Pflege und Betreuung 
erforderlichen Daten an die Einrichtung übermitteln und entbinde insoweit 
auch die vorgenannten Personen von ihrer Schweigepflicht.   

 
 Ja                                                                         Nein 
 

 Ja, aber nur für folgende Ärzte/Therapeuten: 
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2. Organisation von Besuchsdiensten und Dienstleistungen Dritter, über die 
der Bewohner einen eigenen Vertrag abschließt, ggf. auch Unterstützung 
bei Abrechnungen. 

 
Viele Bewohner möchten während ihres Aufenthaltes neben den Leistungen der 
Einrichtung auch Besuchsdienste und Dienstleistungen von Dritten in Anspruch 
nehmen. Die Einrichtung unterstützt dies durch die Organisation von Besuchs-
terminen. Teilweise werden die Dienstleister auch bei ihrer Abrechnung unter-
stützt. Hierfür werden die jeweils erforderlichen Daten (insbesondere Name, 
Zimmernummer, ggf. Konfession, gewünschte Leistung, ggf. auch Rechnungs- 
und Kontodaten) verarbeitet. Dies setzt eine Einwilligung voraus.  
 
Wird die Einwilligung nicht erteilt, muss der Bewohner sich selbst um die Organi-
sation entsprechender Dienstleistungen/ Besuchsdienste kümmern. 
 
Ich bin einverstanden mit der Übermittlung der erforderlichen Daten zur Kon-
taktherstellung und Leistungsorganisation sowie ggf. zur Unterstützung der 
Abrechnung der von mir gewünschten Leistungen für nachfolgende Diens-
te/Dienstleister: 
 
Zutreffendes bitte ankreuzen: 
 

 Ehrenamtliche Besuchsdienste, auch Hospiz 
 

 Seelsorger   nur folgende Konfession(en) ............................................... 
                          unabhängig von dessen Konfession  

 Friseur 
 Fuß- und Nagelpflege 
 Apotheke  
 Physiotherapie 
  

 

 
 

3. Auskunft zu meinem Gesundheitszustand, meinem Wohlergehen und mei-
nen Bedürfnissen auch an nicht bevollmächtigte Personen 

 
Aufgrund des Datenschutzes und der ärztlichen Schweigepflicht dürfen Auskünf-
te zum Gesundheitszustand, zum Wohlergehen und zu den Bedürfnissen an 
Angehörige und sonstige Bezugspersonen, die über keine entsprechende Voll-
macht verfügen, nur mit Einverständnis des Bewohners erteilt werden. Hierbei 
sind vor allem Gesundheitsdaten des Bewohners betroffen, also besonders sen-
sible Daten.  
 
Folgenden Personen, die nicht bereits anderweitig mit einer entsprechenden 
Vollmacht ausgestattet sind, darf Auskunft zu meinen Gesundheitszustand, zu 
meinem Wohlergehen und zu meinen Bedürfnissen erteilt werden:  
 
_________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
 

_________________________________________________ 
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4. Angabe von Namen und Zimmernummer auf Hinweistafel im Eingangsbe-
reich 

 
Im Eingangsbereich der Einrichtung befindet sich eine für jedermann sichtbare 
Hinweistafel, auf der die Vor- und Nachnamen der Bewohner und ihre Zimmer-
nummern stehen. Die Hinweistafel soll Besuchern, Ärzten und Therapeuten, 
Dienstleistern und ggf. dem Rettungsdienst ein schnelles, eigenständiges Auffin-
den der Bewohner ermöglichen.   
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und meine Zimmernummer auf 
der Hinweistafel im Eingangsbereich angebracht werden:    
 
 Ja                                                                    Nein 
 

 
 
 

5. Angabe von Namen und Alter auf ausgehängten Geburtstagslisten 
 

 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Name und mein Alter auf einer Ge-
burtstagsliste im Wohnbereich und in der internen Hauszeitung veröffentlicht wird:    
 
 Ja                                                                    Nein 
 

 
 
 

6. Aufnahme eines Portraitfotos in die Bewohnerakte sowie Aushang dessel-
ben neben der Zimmertür. 

 
Zur Sicherstellung einer jederzeitigen zuverlässigen Identifikation von Bewohnern 
auch durch Mitarbeiter, die neu im Wohnbereich eingesetzt werden, wird ein Por-
traitfoto des Bewohners in die Bewohnerakte aufgenommen, sofern der Bewoh-
ner hiermit einverstanden ist. Ebenso wird ein Foto des Bewohners neben der 
Zimmereingangstür aufgehängt. Ohne Aufnahme eines solchen Bildes in die Akte 
und dem entsprechenden Aushang steigt die Wahrscheinlichkeit von Verwechs-
lungen, vor allem wenn sich Bewohner in Zimmern anderer Bewohner aufhält.  
 
Ich bin einverstanden, dass ein Foto von mir in meine Bewohnerakte aufge-
nommen wird und mein Foto neben der Zimmertür aufgehängt wird: 
 
 Ja                                                                    Nein 
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7. Aufnahme und Veröffentlichung von Portraitfotos bei Heimfesten, Heim-
konzerten und vergleichbaren Anlässen sowie Veröffentlichung derselben 
in der internen Hauszeitung, dem schwarzen Brett und im Gemeindeblatt. 

 
Bei festlichen und geselligen Anlässen werden gelegentlich Fotos gemacht, um 
diese Ereignisse zu dokumentieren sowie die Bewohner, Angehörige und sonsti-
ge Interessierte in der internen Hauszeitung sowie im kommunalen Mitteilungs-
blatt darüber zu informieren.  
Ich bin einverstanden, dass solche Fotos von mir aufgenommen und ggf. veröf-
fentlicht werden: 
 
 Ja                                                                    Nein 
 

 
 
 
Meine Einwilligung ist jeweils freiwillig. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, ein-
zelne oder alle erteilten Einwilligungen ohne Angabe von Gründen zu widerru-
fen. In diesem Fall finden keine weiteren Datenübermittlungen statt. Die Wider-
rufserklärung ist an die Pflegeeinrichtung zu richten. Der Widerruf gilt ab dem 
Zeitpunkt, zu dem die Einrichtung Kenntnis von der Widerrufserklärung erhält. 
Er hat keine Rückwirkung. Die Verarbeitung meiner Daten bleibt bis zum Zeit-
punkt des Widerrufs rechtmäßig. 
 
 
Hinweis auf Aushang zur „Information zur Datenverarbeitung und zur Schweige-
pflicht“: 
 
 
 
............................................... .......................................................... 
Ort, Datum Unterschrift des Bewohners oder 

des bevollmächtigten Vertreters bzw. Be-
treuers 
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Anlage 7a zu § 12 Abs. 2 
__________________________________________________________ 

 
 

 
Stand: 25.05.2018 

 
Informationsblatt zur Datenverarbeitung und zur Schweigepflicht 

 
Aufgrund der Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben Sie ab 
dem 25.05.2018 ein weitreichendes Informationsrecht zur Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten im Rahmen der Aufnahme und des Aufenthalts in unserer Pfle-
geeinrichtung. Die Verarbeitung erfolgt dabei für unterschiedliche Zwecke. Nachfol-
gend möchten wir Sie informieren, um welche Datenverarbeitungen es sich handelt, 
auf welcher Rechtsgrundlage sie stattfinden und welche Rechte Ihnen zustehen.  
 
Vorab wollen wir Ihnen folgende Begriffe näher erläutern:  
 

Datenverarbeitung: Jeder Umgang mit personenbezogenen Daten, wie das Erhe-
ben, Erfassen, die Speicherung, das Nutzen, die Übermittlung 
an Dritte einschließlich eines Offenlegens sowie die Löschung 

Stammdaten Allgemeine Daten zur Person, wie z.B. Name, Vorname, Zim-
mer, „Heimatadresse“, Geburtsdatum, Geburtsort sowie ggf. 
Daten Ihrer Vertreter und/oder ggf. Ihrer Angehörigen  

Pflege- und Be-
treuungsdaten 

Daten, die sich speziell auf die Pflege und Betreuung bezie-
hen, wie z.B. pflegerische Ist-Analysen, Einschätzungen zu 
besonderen pflegerischen Risiken, medizinische Informatio-
nen, Diagnosen, Arztbriefe und andere Befunde, Allergien, 
Gewicht, Größe, Vitalwerte, Wunddokumentationen, Vorlieben 
bei der Speiseversorgung und bei den Beschäftigungen 

Abrechnungsdaten Die Daten, die wir zur Abrechnung der erbrachten Leistungen 
benötigen, wie z.B. Rechnungsempfänger und Adresse, Bank-
verbindung, Daten zur Pflegekasse und zu weiteren Versiche-
rungen, die in Anspruch genommenen Leistungen 

 
Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung: 
 
1. Datenverarbeitung zu Zwecken der Anbahnung eines Aufenthalts, zur Auf-

nahme und zum Vertragsabschluss  
 
Zur Anbahnung eines Aufenthalts, zur Aufnahme und zum Vertragsschluss werden 
in unserer Einrichtung die Stammdaten der (zukünftigen) Bewohner bzw. ggf. auch 
ihrer Vertreter verarbeitet. 
  

 (Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2h DSGVO) 
 

2. Datenverarbeitung zur Erbringung der pflegerischen und betreuerischen 
Leistungen durch unsere Einrichtung 
 
Zur Erbringung der pflegerischen und betreuerischen Leistungen werden durch un-
sere angestellten, ehrenamtlichen und selbständig tätigen Mitarbeiter Stammdaten 
sowie Pflege- und Betreuungsdaten der Bewohner verarbeitet. Teilweise werden 
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einzelne Teilleistungen (z.B. spezialisierte Wundpflege) auch durch externe Perso-
nen/Unternehmen übernommen, die unserer Weisung unterliegen.  
 

 (Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2h DSGVO) 
 
Bestimmte pflegerische Leistungen wie z.B. Blutzuckermessen, Verbändewechsel 
und Arzneimittelgabe dürfen nur auf Anordnung des Arztes erfolgen (sog. Behand-
lungspflege). Die für die Anordnung und Durchführung der Anordnung jeweils er-
forderlichen Pflegedaten werden zwischen der Pflegeeinrichtung und dem jeweili-
gen behandelnden Arzt ausgetauscht und gespeichert.  
 

 (Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2h DSGVO) 
 
Darüber hinaus informieren sich die Pflegeeinrichtung und ärztliche Behandler 
(Praxen, Kliniken) sowie nichtärztliche Behandler (Physiotherapeuten, Ergothera-
peuten, Medizinische Fußpfleger usw.) gegenseitig über ihre Feststellungen und 
Maßnahmen, soweit dies für eine gute Versorgung und Behandlung erforderlich ist.  
 

 (Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2a DSGVO - setzt in der Regel Einwilligung vo-
raus - s. Anlage 7 des Heimvertrags; in medizinischen oder pflegerischen Not-
fällen ist allerdings die wechselseitige Information auch ohne Einwilligung zu-
lässig: Art. 9 Abs. 2c DSGVO). 
 

3. Datenverarbeitung zu Zwecken der Abrechnung 
 
Ihre abrechnungsrelevanten Daten werden zur Erstellung der Abrechnung der von 
uns erbrachten Leistungen verarbeitet und an den Rechnungsempfänger über-
sandt.  
 

  (Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2h DSGVO) 
 
Rechnungsempfänger sind außer Ihnen oder der von Ihnen beauftragten Person: 
 

 die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen für die Abrechnung der allgemei-
nen und speziellen Pflegeleistungen bei gesetzlich Versicherten  
 

  (Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2 h, Abs. 4 DSGVO i.V.m. §§ 104 Abs. 1, 105 
SGB XI)  
 

 gegebenenfalls auch sonstige Kostenträger wie z.B. eine Beihilfestelle, eine pri-
vate Pflegeversicherung, ein Versorgungsamt, die Unfallversicherung oder das 
Sozialamt, sofern Sie in eine direkte Abrechnung mit diesen eingewilligt haben 
 

  (Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2a DSGVO - setzt Einwilligung voraus). 
 

4. Datenverarbeitung zur Wahrung von Rechtsansprüchen 
 
Unsere Einrichtung darf Ihre Daten auch verarbeiten, wenn dies zur Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.  
 

( Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2 f DSGVO) 
 
Dies betrifft die erforderliche Datenverarbeitung  
 

 zur Beitreibung unserer offenen Forderungen (gerichtliche Geltendmachung, 
einschließlich Einschaltung von Rechtsberatern, gerichtlichem Mahnverfahren 
und Klageerhebung bei Gericht) 
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 zur Verteidigung gegen Schadensersatz- und Rückforderungsansprüche, die 
gegen uns erhoben werden, einschließlich der Einschaltung von Rechtsbera-
tern und unserer Haftpflichtversicherung 

 zur Anzeige von Straftaten, die von einem Bewohner gegenüber der Einrich-
tung oder ihren Mitarbeitern begangen werden, sowie zur Verteidigung gegen 
strafrechtliche Vorwürfe, die sich gegen die Einrichtung richten.   
 

 
5. Datenverarbeitung zu Zwecken der Qualitätssicherung und -kontrolle und zur 

Erfüllung sozialrechtlicher Pflichten 
 
Die Qualität der Leistungserbringung und der Abrechnung in der Einrichtung wird 
durch interne wie externe Prüfverfahren und Kontrollen überprüft. Auch hierfür 
werden personenbezogene Daten von Bewohnern verarbeitet.  
 

 Qualitätsprüfungen durch den Medizinischen Dienst der gesetzlichen Kran-
kenkassen (MDK) und den Prüfdienst des Verbands der privaten Krankenver-
sicherung  
 

( Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2i, Abs. 3 DSGVO i.V.m. § 114 SGB XI) 
 

 Kontrollbesuche der Heimaufsicht 
 

( Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2i, Abs. 3 DSGVO i.V.m. § 17 WTPG) 
 

 Rechnungsprüfung, Controlling, Wirtschaftsprüfung durch einrichtungsinterne 
wie auch durch die Einrichtung beauftragte Prüfer 
 

( Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2 h, Abs. 3 DSGVO) 
 

 Abrechnungsprüfung und Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch die gesetzlichen 
Pflegekassen  
 

( Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2 h, Abs. 3 DSGVO i.V.m. § § 79, 104 SGB 
XI) 
 

 Interne Qualitätssicherungsmaßnahmen 
 

( Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2 h, Abs. 3 DSGVO) 
 

 Qualitätssicherungsmaßnahmen durch beauftragte externe Prüfer/Auditoren 
 

( Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2 h, Abs. 3 DSGVO i.V.m. § 22 Abs. 1 Nr. 1b 
BDSG [nicht un- strittig – falls zur Sicherheit Einwilligung eingeholt wird: Art. 
9 Abs. 2a DSGVO – setzt  Einwilligung voraus]) 
 

6. Erfüllung von Meldepflichten 
 
Eine Datenverarbeitung kann auch aufgrund verschiedener Meldepflichten, die un-
sere Einrichtung treffen, erforderlich sein.  
 
So treffen unsere Einrichtung folgende sozialrechtliche Auskunfts- und Informa-
tionspflichten: 
 

 gegenüber dem Medizinischen Dienst, wenn dieser den Pflegegrad eines Be-
wohners in einem Pflegebegutachtungsverfahren überprüft - wir sind dann 
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verpflichtet, die erforderlichen Auskünfte für das Gutachten zu erteilen sowie 
erforderliche Unterlagen vorzulegen 
( Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2 h, Abs. 3 DSGVO i.V.m. § 18 Abs. 5 SGB 
XI) 

 

 gegenüber der gesetzlichen Pflegekasse, wenn Präventions- oder Rehamaß-
nahmen erforderlich sind oder sich der Pflegebedarf geändert hat  
( Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2a DSGVO i.V.m. § 12 Rahmenvertrag gem. § 
75 SGB XI -  setzt Einwilligung voraus) 

 
Außerdem sind wir verpflichtet, bei nicht nur kurzfristigen Aufenthalten Ihren Ein- 
und Auszug in unsere Einrichtung an die örtliche Meldebehörde zu melden.  
( Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2 g DSGVO i.V.m. § 32 Bundesmeldegesetz) 
 
Wenn Sie in unserer Einrichtung versterben, muss dies dem Standesamt mitgeteilt 
werden. 
( Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2 g DSGVO i.V.m. § 30 Personenstandsgesetz) 
 

7. Datenverarbeitung zu Zwecken der Kontaktaufnahme mit externen Dienstleis-
tern und zur Organisation von Terminen 
 
Um von Ihnen benötigte oder gewünschte Leistungen externer Dienstleister wie 
Reinigung, Friseur, Fußpflege etc. zu organisieren, werden Stammdaten und ggf. 
auch Abrechnungsdaten verarbeitet, soweit dies hierfür erforderlich ist.  
 
Für die Kontaktherstellung sowie die Termin- und Leistungsorganisation mit exter-
nen Gesundheitsdienstleistern, wie Ärzten, Kliniken, Therapeuten, medizinischen 
Fußpflegern, Apotheken und Sanitätshäusern werden, soweit dies erforderlich ist, 
Ihre Stammdaten und ggf. auch Pflege- und Betreuungsdaten verarbeitet.  
 
( Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2h DSGVO) 
 
Sofern die vorgenannten medizinischen Dienstleister besondere Beratungs- und 
Dienstleistungsangebote haben (z.B. individuelle pharmazeutische Beratung und 
Verordnungskontrolle durch die Apotheke, an individuellen Bedarf angepasstes 
Hilfsmittelmanagement), kann hierfür die Bereitstellung weiterer Daten erforderlich 
werden, was aber Ihre Einwilligung voraussetzt.  
  

( Rechtsgrundlage: Art. 9 Abs. 2a DSGVO - setzt Einwilligung voraus) 
 

 
Erhebung der Daten: 
 
Die erforderlichen Daten erhebt unsere Einrichtung soweit möglich bei Ihnen selbst. 
Teilweise erhalten wir Daten aber auch direkt von Ihren behandelnden Ärzten und 
Therapeuten oder von Krankenhäusern, Rehakliniken und Pflegeeinrichtungen, die 
Sie vor oder während Ihres Aufenthaltes betreuen. Auch von Angehörigen und Be-
zugspersonen erhalten wir manchmal ergänzende Informationen. Diese Daten werden 
bei uns im Sinne einer einheitlichen Dokumentation mit Ihren übrigen Daten zusam-
mengeführt  
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Aufbewahrungsdauer: 
 
Die Dauer der Aufbewahrung richtet sich nach verschiedensten Rechtsgrundlagen, die 
unterschiedliche Aufbewahrungsfristen vorsehen. So sind u.a. aus Gründen der Be-
weissicherung in Haftungsfällen, der Abrechnung und Sicherung unserer Ansprüche 
sowie der Vorgaben der ordnungsgemäßen Buchführung unterschiedliche Fristen 
maßgebend. Spätestens nach zehn Jahren werden Ihre Daten gelöscht. 
 
Hinweis auf die berufliche Schweigepflicht:  
 
Ihre Daten werden von Fachpersonal oder unter dessen Verantwortung verarbeitet. 
Die mit der Datenverarbeitung befassten Mitarbeiter unterliegen entweder bereits kraft 
Gesetz oder kraft einer Verpflichtung durch den Arbeitgeber einer beruflichen Schwei-
gepflicht, die der des Arztes vergleichbar ist. Wird diese Schweigepflicht verletzt, zieht 
dies eine Strafbarkeit nach § 203 Strafgesetzbuch nach sich. 
 
Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung usw.: 
 
Ihnen stehen sog. Betroffenenrechte zu, d.h. Rechte, die Sie als im Einzelfall betroffe-
ne Person ausüben können. Diese Rechte können Sie gegenüber dem Träger der 
Pflegeeinrichtung geltend machen. Sie ergeben sich aus der EU Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), die auch in Deutschland gilt: 
 
- Recht auf Auskunft, Art. 15 DS-GVO 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden gespeicherten perso-
nenbezogenen Daten. 
 

- Recht auf Berichtigung, Art. 16 DS-GVO 
Wenn Sie feststellen, dass unrichtige Daten zu Ihrer Person verarbeitet werden, 
können Sie Berichtigung verlangen. Unvollständige Daten müssen unter Berück-
sichtigung des Zwecks der Verarbeitung vervollständigt werden. 
 

- Recht auf Löschung, Art. 17 DS-GVO 
Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer Daten zu verlangen, wenn bestimmte 
Löschgründe vorliegen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn diese zu dem Zweck, 
zu dem sie ursprünglich erhoben oder verarbeitet wurden, nicht mehr erforderlich 
sind. 
 

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DS-GVO 
Sie haben das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten. Dies be-
deutet, dass Ihre Daten zwar nicht gelöscht, aber gekennzeichnet werden, um ihre 
weitere Verarbeitung oder Nutzung einzuschränken. 
 

- Recht auf Widerspruch gegen unzumutbare Datenverarbeitung, Art. 21 DS-GVO 
Sie haben grundsätzlich ein allgemeines Widerspruchsrecht auch gegen rechtmä-
ßige Datenverarbeitungen, die im öffentlichen Interesse liegen, in Ausübung öf-
fentlicher Gewalt oder aufgrund des berechtigten Interesses einer Stelle erfolgen. 
 

- Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DS-GVO 
Sie können verlangen, eine Kopie der Sie betreffenden personenbezogenen Da-
ten in einem üblichen und maschinenlesbaren Dateiformat zu erhalten. 
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Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde wegen Datenschutzverstößen 
 
Selbstverständlich haben Sie auch das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutz-
Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten da-
tenschutzrechtlich nicht zulässig ist. Dies ergibt sich aus Art. 77 DSGVO. Die Be-
schwerde bei der Aufsichtsbehörde kann formlos erfolgen. 
 
Datenschutzbeauftragter der Pflegeeinrichtung 
 
Unsere Pflegeeinrichtung hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Seine Kontakt-
daten lauten wie folgt: 
Herr Karl Würz, CompCor Compliance Solutions GmbH & Co KG, Berliner Str. 44,  
60311 Frankfurt/Main, Telefon: 0800/313 400 900, Email: daten-
schutz@remchingen.de 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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Anlage 8 zu § 15 Abs. 2 
___________________________________________________________________ 

§ 12 Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz: 
 

(1) Der Unternehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Die 
Kündigung bedarf der Schriftform und ist zu begründen. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn 
 

1. der Unternehmer den Betrieb einstellt, wesentlich einschränkt oder in seiner 
Art verändert und die Fortsetzung des Vertrags für den Unternehmer eine un-
zumutbare Härte bedeuten würde, 

 

2. der Unternehmer eine fachgerechte Pflege- oder Betreuungsleistung nicht er-
bringen kann, weil 

 

a) der Verbraucher eine vom Unternehmer angebotene Anpassung der Leis-
tungen nach § 8 Absatz 1 nicht annimmt oder 

b) der Unternehmer eine Anpassung der Leistungen aufgrund eines Aus-
schlusses nach § 8 Absatz 4 nicht anbietet 

 

und dem Unternehmer deshalb ein Festhalten an dem Vertrag nicht zumut-
bar ist, 

 

3. der Verbraucher seine vertraglichen Pflichten schuldhaft so gröblich verletzt, 
dass dem Unternehmer die Fortsetzung des Vertrags nicht mehr zugemutet 
werden kann, oder 

 

4. der Verbraucher 
 

a) für zwei aufeinander folgende Termine mit der Entrichtung des Entgelts 
oder eines Teils des Entgelts, der das Entgelt für einen Monat über-
steigt, im Verzug ist oder 

b) in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der 
Entrichtung des Entgelts in Höhe eines Betrags in Verzug gekommen ist, 
der das Entgelt für zwei Monate erreicht. 

 

Eine Kündigung des Vertrags zum Zwecke der Erhöhung des Entgelts ist ausgeschlos-
sen. 
 

(2) Der Unternehmer kann aus dem Grund des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 2 Buch-
stabe a nur kündigen, wenn er zuvor dem Verbraucher gegenüber sein Angebot 
nach § 8 Absatz 1 Satz 1 unter Bestimmung einer angemessenen Annahmefrist und 
unter Hinweis auf die beabsichtigte Kündigung erneuert hat und der Kündigungsgrund 
durch eine Annahme des Verbrauchers im Sinne des § 8 Absatz 1 Satz 2 nicht ent-
fallen ist. 
 

(3) Der Unternehmer kann aus dem Grund des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 4 nur kündi-
gen, wenn er zuvor dem Verbraucher unter Hinweis auf die beabsichtigte Kündigung er-
folglos eine angemessene Zahlungsfrist gesetzt hat. Ist der Verbraucher in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 4 mit der Entrichtung des Entgelts für die Überlassung 
von Wohnraum in Rückstand geraten, ist die Kündigung ausgeschlossen, wenn der Un-
ternehmer vorher befriedigt wird. Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Unterneh-
mer bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Eintritt der Rechtshängigkeit des Räu-
mungsanspruchs hinsichtlich des fälligen Entgelts befriedigt wird oder eine öffentliche 
Stelle sich zur Befriedigung verpflichtet. 
 



20 
 

 
 
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 2 bis 4 kann der Unternehmer den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Im Übrigen ist eine Kündigung bis zum drit-
ten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des nächsten Monats zulässig. 
 
 
 
 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind in den Fällen des § 1 Absatz 2 auf jeden der Verträge geson-
dert anzuwenden. Der Unternehmer kann in den Fällen des § 1 Absatz 2 einen Ver-
trag auch dann kündigen, wenn ein anderer Vertrag gekündigt wird und ihm deshalb ein 
Festhalten an dem Vertrag unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des 
Verbrauchers nicht zumutbar ist. Er kann sein Kündigungsrecht nur unverzüglich nach 
Kenntnis von der Kündigung des anderen Vertrags ausüben. Dies gilt unabhängig da-
von, ob die Kündigung des anderen Vertrags durch ihn, einen anderen Unternehmer 
oder durch den Verbraucher erfolgt ist. 
 
 

 


